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Stadt Bad Kreuznach 

Bebauungsplan 1a-19 „Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“ 

 

Stellungnahmen / Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

vom 27.10.2020 bis einschließlich 27.11.2020 

sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) mit Schreiben vom 19.10.2020 

 

 

 

Beteiligt wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange: 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Rückmeldung 

1 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Landesplanungsbehörde, Bad Kreuznach 26.11.2020 

2 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Naturschutzbehörde, Bad Kreuznach 26.11.2020 

3 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, Bad Kreuznach 26.11.2020 

4 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Büro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz, Bad Kreuznach - 

5 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Veterinärwesen, Bad Kreuznach - 

6 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Denkmalschutzbehörde, Bad Kreuznach 26.11.2020 

7 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Abfallwirtschaftsbetrieb, Bad Kreuznach 26.11.2020 

8 Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Gesundheitsamt, Bad Kreuznach - 

9 Struktur- u. Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasser-, Abfallwirtschaft u. Bodenschutz, Koblenz 24.11.2020 

10 Struktur- u. Genehmigungsdirektion Nord, Referat 43 (Bauwesen), Koblenz - 

11 Struktur- u. Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein - 

12 Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz 24.11.2020 

13 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz 18.11.2020 & 18.12.2020 

herrmann
Schreibmaschinentext
Umweltrelevante Stellungnahmen



Stadt Bad Kreuznach, Vorhabenbezogener B-Plan 1a-19 „Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“ frühzeitige Beteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB, § 3 Abs. 1 BauGB) 

 

Seite 2 

14 Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Praktische Denkmalpflege, Mainz - 

15 Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie/ Erdgeschichte, Koblenz 08.12.2020 -keine Bedenken- 

16 Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Mainz 17.11.2020 

17 Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Bad Kreuznach - 

18 Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, Alzey - 

19 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Idar-Oberstein 16.11.2020 -keine Bedenken- 

20 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben, Düsseldorf - 

21 Landesamt für Steuern – Landesvermögensabteilung, Koblenz - 

22 Finanzamt, Bad Kreuznach - 

23 Industrie- und Handelskammer Koblenz, Regionalgeschäftsstelle Bad Kreuznach 17.11.2020 -keine Bedenken- 

24 Handwerkskammer Koblenz, über Kreishandwerkerschaft, Bad Kreuznach 18.11.2020 -keine Bedenken- 

25 Deutscher Wetterdienst, DWD-Zentrale, Offenbach am Main - 

26 Stadtbus Bad Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach - 

27 ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH, Mainz - 

28 Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach 25.11.2020 

29 Bundesnetzagentur, Referat 226/Richtfunk, Berlin - 

30 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Planung NE 3, Trier 03.11.2020 

31 Stadtwerke GmbH, Bad Kreuznach - 

32 Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Südwest, PTI 12, Bad Kreuznach - 

33 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Real Estate, München 02.11.2020 -keine Bedenken- 

34 Elektrizitätswerk EWR Netz GmbH, Worms 31.10.2020 -keine Bedenken- 

35 Amprion, Zentrale, Dortmund - 

36 Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Idar-Oberstein - 

37 Creos Deutschland GmbH, Homburg 28.10.2020 

38 Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach - 

39 Verwaltungsamt evangelischer Kirchengemeinden, Bad Kreuznach - 

40 Stadtpfarrei Heilig Kreuz, Zentrales Pfarrbüro, Bad Kreuznach - 

41 Jüdische Kultusgemeinde, Bad Kreuznach - 

42 Amt 23, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Bad Kreuznach - 

43 Amt 30, Rechtsamt, Bad Kreuznach - 

44 Amt 32, Ordnungsamt, Bad Kreuznach - 
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45 Amt 37, Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Bad Kreuznach - 

46 Amt 40, Amt für Schulen, Kultur u. Sport, Bad Kreuznach - 

47 Amt 502, Sozialamt - Interkulturelle Arbeit, Seniorenarbeit, Behindertenbeirat, Bad Kreuznach - 

48 Amt 51, Amt für Kinder u. Jugend, Bad Kreuznach - 

49 Amt 600, Bauverwaltung, Bad Kreuznach - 

50 Amt 600, Bauaufsicht, Bad Kreuznach 25.11.2020 

51 Amt 650, Hochbau und Gebäudewirtschaft, Bad Kreuznach  - 

52 Amt 660, Tiefbau- und Grünflächen, Bad Kreuznach - 

53 Amt 68, Bauhof, Bad Kreuznach - 

54 ABW, Abwasserbeseitigung, Bad Kreuznach - 

55 Vorsitzender Behindertenbeirat, Herr Clemens Bergmann, Bad Kreuznach - 

56 Gemeinsamer Arbeitskreis des Behinderten- u. Seniorenbeirates, Frau Anette Glöckner, Bad Kreuznach 31.10.2020 

57 Vorsitzende Seniorenbeirat, Frau Suzanne Kompalla, Bad Kreuznach - 

58 Vorsitzende Beirat Migration-Integration Stadt Bad Kreuznach, Frau Zillan Daoud, Bad Kreuznach - 

59 Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Mainz - 

60 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Mainz - 

61 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Mainz - 

62 Pollichia, Verein f. Naturforschung u. Landespflege e.V., Neustadt a.d.W. - 

63 Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel/Pfalz - 

64 Landesjagdverband, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Gensingen - 

65 Landesfischereiverband, Rheinland-Pfalz e.V., Ockenheim - 

66 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel/Pfalz 24.11.2020 -keine Bedenken- 

67 "Die Naturfreunde", Landesverband Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen - 

68 Gebirgs- und Wandervereine, Landesverband Rheinland-Pfalz, Neustadt a.d.W. 13.11.2020 -keine Bedenken- 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB aus der Öffentlichkeit: 

Nr. Öffentlichkeit Rückmeldung 

I Ö1 07.03.2018 

II Ö2 14.11.2020 & 08.12.2020 

III Ö3 27.11.2020 
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Folgende Stellungnahmen / Anregungen von Behörden sowie Trägern öffentlicher Belange liegen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vor: 

1  2, 3, 6, 7  Kreisverwaltung Bad Kreuznach  Kommentierung 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf die Lage des Vorhabens im 
faktischen zentralen Versorgungsbereich eingegangen. Dieser umfasst grob die 
Flächen zwischen Wilhelmstraße im Osten, der Bahnlinie im Süden, der 
Jungstraße, Schloßstraße, Rossstraße, Nahebrücke, Mannheimer Straße, 
Gerbergasse im Westen sowie der Hochstraße im Norden. 
Die Stadt Bad Kreuznach hat mit Beschluss vom September 2021 die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Im Zuge dieses 
Verfahrens wird auch ein Einzelhandelskonzept erarbeitet. Die Vorbereitungen 
hierzu laufen. Mit dem Verfahren soll Laufe des Jahres 2022 gestartet werden.  
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Die Artenschutzbelange werden im Umweltbericht abgehandelt. Dieser wird zum 
anstehenden Verfahrensschritt (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB) zur Verfügung 
gestellt. Ein Anlass für tiefergehende Untersuchungen zu Reptilien wurde in der 
Umweltprüfung nicht festgestellt. 
 
 
Es werden Festsetzungen zur Dachbegrünung und Fassadenbegrünung 
aufgenommen. Die übrigen Freiflächen obliegen einer landschaftsgärtnerischen 
Gestaltung. 
Die differenzierte Regelung zur Dachbegrünung wird durch Festsetzungen, im 
Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im Durchführungsvertrag geregelt. 
Außerdem wird die Fassadenbegrünung geregelt. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Aufgrund der innerstätischen Lage ist eine verdichtete Bebauung entsprechend 

des vorhandenen Umfelds städtebaulich sinnvoll. Über intensive und extensive 
Dachbegrünung sowie eine Wandbegrünung werden 
Klimaanpassungsmaßnahmen durchgeführt, die zudem auch den Abflussanteil 
des Regenwassers reduzieren sollen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der betroffene Bereich wird in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
 
 
Die Aussage wird korrigiert. 
 
 
Es wird ein Hinweis auf eine hochwasserangepasste Bauweise aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
Die Anregung wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Entsprechende Maßnahmen sind über ein vorliegendes Gutachten konkret 
benannt. Es wurde ein Hinweis über den Umgang mit Grundwasser 
aufgenommen (Reinigung, Einleitgenehmigung, Prüfung). 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Aus städtebaulicher Sicht wird die geplante Bebauung und Höhenentwicklung 
nicht als negativ ausstrahlend auf die Denkmalzone „Kurgebiet“ bewertet. 
Umliegend an der Salinenstraße befinden sich bereits Gebäude mit 
vergleichbarer Höhe und städtebaulicher Wirkung. Daher ist die Beeinflussung 
des Kreuzungsbereiches nur bedingt vom neuen Vorhaben betroffen. Da die 
Bebauung sich in den Obergeschossen zudem auflockert, wird der in der 
Denkmalzone vorherrschenden offenen Bauweise am ehesten entsprochen. An 
der Planung wird daher festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Informationsblatt wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 

Im Bebauungsplan wird auf die Lage des Vorhabens im faktischen zentralen Versorgungsbereich eingegangen. 
Gemäß Kommentierung werden Hinweise übernommen bzw. angepasst. Es erfolgen Anpassungen und 
weitergehende Detaillierungen in der Begründung und im vorzulegenden Umweltbericht. Zur Dach- und 
Fassadenbegrünung werden Festsetzungen aufgenommen. 

 



Stadt Bad Kreuznach, Vorhabenbezogener B-Plan 1a-19 „Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße“ frühzeitige Beteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB, § 3 Abs. 1 BauGB) 

 

Seite 13 

9 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird ein Hinweis auf eine hochwassergeschützte Bauweise aufgenommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nebenstehende Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen werden als Hinweise in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Sie sind in der Vorhabenplanung bereits 
berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag: 
Es wird ein Hinweis auf eine hochwasserangepasste Bauweise aufgenommen. Die Schutz- und 
Beschränkungsmaßnahmen werden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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12 Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz Kommentierung 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird begrüßt, dass die Regionalplanung der Argumentation zur Verträglichkeit 
des geplanten Nahversorgungsbetriebes zustimmt. 
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Der Zentrale Versorgungsbereich umfasst grob die Flächen zwischen 
Wilhelmstraße im Osten, der Bahnlinie im Süden, der Jungstraße, Schloßstraße, 
Rossstraße, Nahebrücke, Mannheimer Straße, Gerbergasse im Westen sowie 
der Hochstraße im Norden. 
 
 
Die Positiv-Formulierung zum Lebensmittelmarkt wird beibehalten. Die 
Zulässigkeit richtet sich im Übrigen nach dem Durchführungsvertrag.  
 
Die Stadt Bad Kreuznach hat mit Beschluss vom September 2021 die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Im Zuge dieses 
Verfahrens wird auch ein Einzelhandelskonzept erarbeitet. Die Vorbereitungen 
hierzu laufen. Mit dem Verfahren soll Laufe des Jahres 2022 gestartet werden. 
Eine endgültige Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches kann daher 
erst im Zuge der Neuaufstellung der FNP erfolgen. Das Vorhabengebiet liegt 
jedoch im faktischen ZVB (ungefähres Gebiet: siehe oben) 
 
 

Beschlussvorschlag: 
An der Planung wird festgehalten. Die Lage des Plangebietes im faktischen zentralen Versorgungsbereich wird in 
den Unterlagen herausgestellt.  
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13 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz  Kommentierung 

 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Eine Einschaltung des Gutachters in der Bauphase ist vorgesehen. 
 
 
Es wird ein Hinweis auf die nebenstehenden Normen aufgenommen. 
 
Es wird ein Hinweis auf die nebenstehenden Normen aufgenommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Beschlussvorschlag: Es wird ein Hinweis auf DIN-Normen aufgenommen.  
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16 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Mainz Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu nebenstehenden Anregungen wird ein Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Beschlussvorschlag: Es wird ein Hinweis auf die Denkmalschutzbelange aufgenommen. 
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28 Landesbetriebe Mobilität, Bad Kreuznach  Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ordnungsrechtliche Steuerung kann als Nebenbestimmung in der 
Baugenehmigung erfolgen. 
 
Die Planung wurde nochmal für den Entwurf überarbeitet. Es ergaben sich 
Veränderungen an den Ein- und Ausfahrten. Die Nachweise zur 
Funktionsfähigkeit der Schleppkurven wurden direkt mit dem LBM 
abgestimmt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Das auf Grundlage der neuen Planung überarbeitet Verkehrsgutachten 
bestätigt die Verträglichkeit des zusätzlichen Verkehrs. 
 
 
 
Die Zufahrten sind bereits mehrfach angepasst und letztlich für das Vorhaben 
und die Lage des Gebietes optimiert worden. Es handelt sich nur noch um 
eine Ein- und eine Ausfahrt zum EG-Parkplatz sowie die Ein- und Ausfahrt 
der Tiefgarage. 
Auf Grundlage des aktuellen Gutachtens und der neuen Planung sind die 
Rückstaulängen geringer zu erwarten. 
 
 
 
An der angepassten Planung wird festgehalten. Das IVEK wurde im Zuge der 
gutachterlichen Betrachtungen berücksichtigt. Im Zuge des 
Mobilitätskonzeptes wurde festgelegt, wie der Verkehr durch das Vorhaben 
bestmöglich reduziert werden kann. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begutachtung wurde auf Grundlage der neuen Planungen aktualisiert. 
Alle Folgen des Schallschutzes werden durch Festsetzungen oder 
vertragliche Vereinbarungen geregelt. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Möglichkeiten zur Steuerung von 
Regelungen in einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden 
vorliegend durch Festsetzungen (hier konkret über Außenlärmpegel und 
Bauteilhinweise) oder Hinweise genutzt. Alle nicht festsetzbaren Dinge 
werden im Durchführungsvertrag geregelt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
An der angepassten Planung wird festgehalten. Die notwendigen Regelungen werden durch Festsetzungen oder 
vertragliche Steuerungen umgesetzt.  
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30 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Planung NE 3, Trier  Kommentierung 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gebiet des Vorhaben- und Erschließungsplans sind keine Leitungen 
bekannt. Die aufgezeigten Trassen befinden sich außerhalb. Die im Bereich 
der Straßenverkehrsflächen vorhandenen Leitungen werden nicht tangiert. 
Die Baumpflanzungen nach Darstellung im Vorhaben. Und 
Erschließungsplan sollen in Pflanzkübeln realisiert werden, so dass 
Beeinträchtigungen von Leitungen und Kanälen nicht zu erwarten sind.  
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Beschlussvorschlag: Entfällt. 
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37 Creos Deutschland GmbH, Homburg Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Beschlussvorschlag: entfällt 
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50 Amt 600, Bauaufsicht Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Planung wurde überarbeitet und auch in ihrer Ausdehnung erweitert. Das in 
Bezug genommene Nachbargrundstück wurde vom Vorhabenträger erworben 
und in die Planung integriert. Ein Konflikt innerhalb des Plangebietes ist damit 
nicht mehr zu erwarten. Der Festsetzungskatalog wird an die neue Planung 
angepasst.  
 
 
 
 
 
 
Zur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Nebenanlagen wird in der Begründung 
näher eingegangen. 
Der bauordnungsrechtliche Abstandsflächennachweis erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren. 
 
Die Aufnahme der genannten Flurstücke ist zur städtebaulichen Steuerung nicht 
erforderlich. Es handelt sich nicht um einen Angebotsplan, sondern um einen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der lediglich die Bereiche steuert, die zur 
Umsetzung des Vorhabens erforderlich werden, welches durch Antrag an den 
Träger der Bauleitplanung ins Planverfahren eingebracht wird. Auf diesen 
notwendigen Bereich soll sich das Plangebiet demnach beschränken. Dabei 
kommt die Planung eindeutig der Umsetzbarkeit des Vorhabens nach, was 
vertraglich auf Grundlage des BauGB abgesichert ist. 

Beschlussvorschlag: 
Zur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Nebenanlagen wird in der Begründung näher eingegangen. Die Inhalte des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden an die neue Vorhabenplanung angepasst.  
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56 
Gemeinsamer Arbeitskreis des Behinderten- u. Seniorenbeirates,  
Frau Anette Glöckner, Bad Kreuznach 

Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Planung wurde zwischenzeitlich überarbeitet. Die Vorgaben zur 
Barrierefreiheit werden weiterhin beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die barrierefreien Stellplätze sind in der aktuellen Vorhabenplanung 
gekennzeichnet. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Regelung als 
Ordnungsmaßnahme kann nicht im Bebauungsplanverfahren verankert werden. 
 
 
Die barrierefreien Wohnungen sind im neuen Vorhaben- und Erschließungsplan 
bereits gekennzeichnet. 
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Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Folgende Stellungnahmen / Anregungen der Öffentlichkeit liegen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vor: 

I Ö1 Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Planung sichert die Neubebauung des Bereiches zur Schloßstraße ab. Die 
beiden ersten Bauabschnitte sind bereits genehmigt und bebaut bzw. im Bau 
befindlich. Das Plangebiet liegt demnach schräg gegenüber den genannten 
Grundstücken. 
Die Auswirkung der Planung auf den Schallschutz wurde untersucht. Die 
Prognosewerte für 2030 entsprechen unter Berücksichtigung der Verkehrszahlen 
dabei den Werten aus der Untersuchung 2007 für das Jahr 2020. Demnach ist 
durch das Vorhaben auf der gegenüberliegenden Fassade mit einer Zunahme 
des durch den Verkehr verursachten Lärms durch Reflektionen in geringem 
Umfang zu rechnen. Da nicht bekannt ist, welchen Schallschutz die Fenster aus 
der damaligen Maßnahme bieten und ob noch „Reserven“ vorhanden sind, kann 
keine weitere Aussage zu der Thematik erfolgen. Vorliegend ist zu beachten, 
dass die neue Planung nur einen Teil der Fassaden an der Salinienstraße auf bis 
zu 5 Geschosse zulässt. Es handelt sich nicht um eine geschlossene 
Gebäudefront über 5 Stockwerke, da zwischen den Gebäuden Lücken sein 
werden. Der Bereich unmittelbar gegenüber den nebenstehend genannten 
Grundstücken ist von Reflektionen des Verkehrslärms an den neuen Baukörpern 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht betroffen. Hier würden eventuelle 
Reflektionen, die über das Maß der seinerzeitigen Berechnungen hinausgehen 
könnten, durch die bereits realisierte Bebauung aus Bauabschnitt 1 und 2 
ausgelöst. Das Plangebiet liegt nicht gegenüber den nebenstehend angeführten 
Hausnummern.  

Beschlussvorschlag: An der angepassten Planung wird festgehalten.  
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II Ö2 Kommentierung 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anregungen sind nicht mehr inhaltlich relevant, da das betreffende 
Grundstück mittlerweile in die Vorhabenplanung einbezogen wurde. Die 
angepasste Planung des Entwurfs kann daher ungeachtet der nebenstehenden 
Anregungen umgesetzt werden. 
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Beschlussvorschlag: An der angepassten Planung wird festgehalten.  
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III Ö3 Kommentierung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Es handelt sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Dies wurde so in 
der Sitzung des Stadtrates kommuniziert. Die Stadt ist sich daher der 
Verfahrenswahl bewusst. 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenplanung ist mit der Ausweisung im FNP kompatibel, da es sich um 
eine gemischte Nutzung des Grundstücks handelt. Die Größe der in Anspruch 
genommenen Fläche der Gemeinbedarfsfläche beträgt rund 1200m². Im Sinne 
der groben Abgrenzungsschärfe des FNP ist die Einbeziehung vertretbar. Zudem 
hat die Stadt Bad Kreuznach im September 2021 die generelle Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans beschlossen. Hierbei werden auch solche 
geringfügigen Anpassungen korrigiert. Der Umsetzung der Planung steht dies 
nicht entgegen. 
Die Salinenstraße wird bis zur Mitte der Straße in den Geltungsbereich 
aufgenommen. Dadurch wird keine Planung oder Änderung der Verkehrsfläche 
ausgelöst. Die Fläche wird lediglich gemäß Abgrenzungsvorschlag rechtlich 
gesichert. 
 
 
 
Auf Grundlage der Begutachtung ist im betroffenen Bereich keine Belastung zu 
erwarten. Der nächstgelegene Messpunkt zeigt bereits eine nur geringe 
Belastung durch die Planung auf. 
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Das Vorhaben fügt sich in die Umgebung ein und die schalltechnische 
Verträglichkeit wurde gutachterlich nachgewiesen. Das gleiche würde für andere 
Nutzungen auch gelten. Die Schallschutzmaßnahmen sind ausgereift und in der 
Planung rechtlich oder vertraglich verankert. 
 
 
 
 
 
 
Für die Planung wurde eine konkrete Untersuchung erarbeitet, die die Details der 
Immissionen beleuchtet. Die Lärmaktionsplanung ist hier von geringerem 
Detaillierungsgrad. 
 
 
 
Die Anlieferung erfolgt in abgeschirmten Bereichen, ohne nennenswerten 
Schallaustritt im Verladevorgang. Alle Minderungsmaßnahmen wurden bereits 
ergriffen. Das Gutachten beleuchtet alle notwendigen Betrachtungszeiträume 
und Vorgänge. Die neue Vorhabenplanung wurde umfänglich auf ihre 
Verträglichkeit hin geprüft. Die „Tagesrandzeiten“ sind nicht unverhältnismäßig 
von Lärmbelastungen betroffen.  

Beschlussvorschlag: An der angepassten Planung wird festgehalten. Der Geltungsbereich wird entsprechend angepasst.  




